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Potsdam,  27. Januar 2003 

 

Runderlass in kommunalen Angelegenheiten, Ministerium des Innern, 
Nr.  3 /2003 
 
Erhöhung der Gebühren für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirt-
schaftsbetriebe 
 
 
Gemäß Beschluss des AK III „Kommunale Angelegenheiten“ der Arbeitsgemein-
schaft der Innenministerien der Länder vom 4. /5.4.2000 wurde der Berech-
nungsmodus der Gebühren der Wirtschaftsprüfer für die Pflichtprüfung kommuna-
ler Wirtschaftsbetriebe ab 1. Januar 2000 neu festgesetzt. 
 
 
Ab 1. Januar 2003 wird auf der Grundlage des Tarifabschlusses und der Preis-
steigerungsrate 2002 ein Aufschlag auf die zum 1. Januar  2002 festgesetzten 
Gebühren für die in 2003 festzulegenden Gebührensätze vorgenommen. 
 
Die Stundensätze der Gebühren für Wirtschaftsprüfer werden ab 1. Januar 2003 
wie folgt festgesetzt:: 
 
Wirtschaftsprüfer (Stufe 1)   87,25 € 
erfahrene Prüfer (Stufe 2)   67,35 € 
Prüfungsassistenten (Stufe 3)     51,20 €    
  
Stufe 1: Wirtschaftsprüfer 
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Stufe 2: Steuerberater, Rechtsanwälte, vereidigte Buchprüfer, erfahrene Prüfer mit 
mindestens zweijähriger Berufserfahrung, EDV-Prüfer, sonstige sachverständige 
Gutachter 
Stufe III: Prüfer, Prüfungsassistenten mit weniger als zwei Jahren Berufserfahrung 
 
 
Ich bitte die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter hierüber zu unterrichten. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Plumbaum 
Plumbaum 
 
 
 


